










OLG München (Augsburg): Pflege des Unfallopfers durch den Schädiger NZV 1997, 402

Pflege des Unfallopfers durch den Schädiger

BGB §§ 426II, 843

Erbringt der Unfallverursacher, weil er dem Unfallopfer gegenüber unterhaltspflichtig ist, selbst die
erforderlichen Pflegeleistungen, so geht der gegen den Haftpflichtversicherer gerichtete Anspruch auf
Ersatz der Kosten dieser Pflegeleistungen auf ihn über. (Leitsatz der Redaktion)

OLG München (Augsburg), Beschluß vom 30.05.1995 - 24 W 152/94

Zum Sachverhalt:

Der am 23. 8. 1985 geborene Ast. hat bei einem von seiner Mutter verursachten Verkehrsunfall eine
Querschnittslähmung erlitten. Sein dadurch erhöhtes Pflegebedürfnis wurde bisher durch Pflegeleistungen der
Mutter befriedigt.

In einem Vorprozeß machte der Ast. gegen den Haftpflichtversicherer des Unfallfahrzeugs, den Ag. des
vorliegenden Rechtsstreits, einen Zahlungsanspruch wegen seiner vermehrten Bedürfnisse bis Ende Juli 1992
geltend. Im Berufungsrechtszug wies der Senat darauf hin, daß der geltend gemachte Anspruch bereits durch die
Pflegeleistungen der Mutter befriedigt worden sei. Da diese als Unfallverursacherin Gesamtschuldnerin neben dem
Haftpflichtversicherer sei, sei dieser deshalb von seiner Leistungsverpflichtung gegenüber dem Ast. frei geworden.
Ob der Mutter des Ast. ein Gesamtschuldnerausgleich gegen den Haftpflichtversicherer zustehe, sei in diesem
Rechtsstreit nicht zu entscheiden.

Gestützt auf diese Rechtsansicht des Senats möchte der Ast. nunmehr an ihn abgetretene Ausgleichsansprüche
seiner Mutter wegen der im Zeitraum vom 1. 1. 1991 bis 31. 12. 1993 gewährten Pflegeleistungen geltend machen.
Er hat diese Forderung auf 55680 DM errechnet und für die Klage Prozeßkostenhilfe beantragt.

Das LG hat den Antrag abgelehnt. Die Beschwerde des Ast. erachtete der Senat als nur zum Teil begründet.

Aus den Gründen:

1. Die beabsichtigte Klage hat keine Aussicht auf Erfolg, soweit der Ast. Ansprüche aus seiner Pflegebedürftigkeit in
der Zeit vom 1. 1. 1991 bis zum 31. 7. 1992 herleitet. Für diesen Zeitraum hat er bereits Ansprüche gegen den
Bekl. geltend gemacht, über die im Vorprozeß eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist. Diese steht einer
nochmaligen Geltendmachung aus abgeleitetem Recht der Mutter entgegen.

a) Das LG hat einen Forderungsübergang auf die Mutter des Ast. zu Unrecht verneint.

Es geht zwar zutreffend davon aus, daß einem Geschädigten wegen seiner dauerhaft vermehrten Bedürfnisse
gegenüber dem Schädiger gem. §§ 251I, 843 BGB lediglich ein Anspruch auf Geldzahlung zusteht; Pflege selbst
schuldet der Schädiger nicht. Richtig ist auch, daß ein Schuldverhältnis nach § 362I BGB nur erlischt, wenn die
geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird.

Das LG läßt aber unbeachtet, daß die Mutter des Ast. diesem nicht nur als Schädigerin gem. § 843I BGB eine
Geldrente zur Befriedigung seines vermehrten Pflegebedarfs schuldet, sondern darüber hinaus als
Unterhaltspflichtige zur Erbringung der Pflege selbst verpflichtet ist (§§ 1601, 1610II BGB). Mit ihren
Pflegeleistungen bewirkt sie deshalb sie unterhaltsrechtlich geschuldete Leistung und bringt diese gem. § 362 BGB
zum Erlöschen.

Doch schuldet sie Pflege als Mutter und Geld als Schädigerin nicht kumulativ. Der Ast. hat nur einen einheitlichen
Anspruch auf Befriedigung seiner vermehrten Pflegebedürfnisse. Mit der Erfüllung ihrer Pflegeverpflichtung hat die
Mutter damit gleichzeitig den gegen sie als Schädigerin gerichteten Zahlungsanspruch aus § 843 BGB befriedigt.

Dieses Ergebnis steht in Einklang mit § 843IV BGB. Nach dieser Norm wird ein Zahlungsanspruch aus § 843I BGB
nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer dem Verletzten Unterhalt zu gewähren hat. Die Bestimmung setzt
damit ein Erlöschen des Zahlungsanspruches voraus, wenn der Schädiger selbst als Unterhaltspflichtiger die Pflege
erbringt. Die Ansicht des LG würde demgegenüber zu dem unbefriedigenden Ergebnis führen, daß das Kind gegen
die Mutter, die es bereits gepflegt hat, zusätzlich einen noch nicht befriedigten Pflegekostenanspruch aus § 843I

NZV 1997, 402 - beck-online http://beck-online.beck.de/default.aspx?printmanager=print&VPATH=b...

1 von 2 12.09.2011 11:26



BGB erheben könnte.

Im Umfang erbrachter Pflegeleistungen ist damit gem. § 426II BGB der Anspruch des Ast. gegen den
Antragsgegner auf die Mutter übergegangen; denn im Innenverhältnis der Gesamtschuldner ist allein der Ag.
verpflichtet (§ 3 Nr. 9 PflVG).

b) Im Vorprozeß, der am 29. 12. 1992 rechtshängig geworden ist, hat der Ast. somit Ansprüche geltend gemacht,
die ihm nicht mehr zustanden, weil sie infolge der Pflegeleistungen der Mutter bereits auf diese übergegangen
waren. Dennoch hat das LG dem Ast. 25952 DM nebst Zinsen zugesprochen. Der Ast. hat das Urteil einer Korrektur
durch den Senat auf die Anschlußberufung des Ag. hin durch Zurücknahme der Berufung entzogen. Seine Mutter
muß als neue Gläubigerin dieses Urteil gegen sich gelten lassen.

Dies ergibt sich allerdings nicht aus § 407II BGB. Diese gem. § 412 BGB auf einen gesetzlichen Forderungsübergang
nach § 426II BGB entsprechend anzuwendende Vorschrift bestimmt, daß der neue Gläubiger (die Mutter) das
rechtskräftige Urteil gegen sich gelten lassen muß, es sei denn, daß der Schuldner (der Ag.) die Abtretung bei dem
Eintritte der Rechtshängigkeit gekannt hat. Beim Forderungsübergang kraft Gesetzes genügt nach ständiger
Rechtsprechung die Kenntnis des Tatbestandes, der den Forderungsübergang begründet. Diese Kenntnis besaß der
Ag.; denn er wußte spätestens aufgrund des der Klage vorausgegangenen Prozeßkostenhilfeverfahrens, daß der Kl.
von seiner Mutter, die ihn als Fahrerin geschädigt hatte, gepflegt worden war.

Bereits das RG (JW 1929, 1747 Nr. 12) hat aber entschieden, daß der Zessionar einer Forderung, die der Zedent
mit Ermächtigung des Zessionars im eigenen Namen einklagt, die Wirkungen des daraufhin ergangenen Urteils
gegen sich gelten lassen müsse, weil er der Klage nach außen hin die Legitimation erteilt habe. Der BGH hat an
dieser Rechtsprechung festgehalten (LM § 1169 BGB Nr. 1; BGHZ 35, 165/169). Nachdem der vorausgegangene
Rechtsstreit durch die Mutter als gesetzliche Vertreterin des Kl. eingeleitet wurde, trifft dieser Rechtsgedanke in
gleicher Weise auf sie zu.

2. Die beabsichtigte Klage hat deshalb allenfalls für den Zeitraum vom 1. 8. 1992 bis 31. 12. 1993 in Höhe von
8288 DM Aussicht auf Erfolg, wie das LG zutreffend errechnet hat. Insoweit ist Prozeßkostenhilfe zu gewähren ...

Anm. d. Schriftltg.:

Vgl. hierzu den Aufsatz von Huber, NZV 1997, 377 (in diesem Heft).
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